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Von Dr. Stefan Arend

Wie sehen die Heime der Zukunft 
aus? Diese diskutieren am heuti-
gen Freitag Fachleute aus Politik, 
Wissenschaft und Praxis im KWA 
Albstift in Aalen. Es ist Modell-
standort für die „5. Generation 
der Seniorenheime“. KWA-Vor-
stand Dr. Stefan Arend stellt das 
Konzept in CAREkonkret vor.

Aalen. Wie sehen die Heime der 
Zukunft aus? Was macht eine 
moderne, innovative Einrichtung 
aus? KWA Kuratorium Wohnen 
im Alter (KWA) setzt wie einige 
andere Akteure der Branche auf 
vielfach vernetzte Einrichtungen, 
die eine Leistungsvielfalt aufwei-
sen und die auch bereit sind, im 
Sozialraum der Kommune (aktiv) 
zu wirken. Dafür setzt sich im-
mer mehr die Bezeichnung „Se-
nioreneinrichtung der 5. Gene-
ration“ durch. Insbesondere das 
KWA Albstift in Aalen hat diese 
Entwicklungen unter Leitung von 
Stiftsdirektor Manfred Zwick be-
reits frühzeitig aufgegriffen. 

Es ist ein großes Verdienst 
des Kuratoriums Deutsche Al-
tershilfe (KDA) in Köln, mit der 
Schaffung des mittlerweile viel-
zitierten 4-Generationen-Pfle-
geheimmodells die komplizierte 
Historie der deutschen Altenhil-
fe seit dem Zweiten Weltkrieg 
in Deutschland in eine griffige 

wie überschaubare Ordnung ge-
bracht zu haben.

KDA gliedert – zunächst an der 
Architektur orientiert, später dann 
aber immer stärker auch inhalt-
lich begründet – die Pflegeheime 
in Verwahranstal-
ten (1. Generati-
on, 1950er Jahre), 
K r a n k e n h a u s -
E i n r i c h t u n g e n 
(2. Generation, 
1960er / 1970er Jah-
re), Wohn(pflege)
heime (3. Gene-
ration, ab etwa 
1980er Jahre) bis 
hin zu den Haus-
gemeinschaften 
(4. Generation, 
etwa ab dem Jahr 2000). In Fort-
schreibung dieses KDA-Modells 
lässt sich nun mit den inhaltlichen 
Dimensionen der gesellschaftli-
chen, sozialräumlichen und sozi-
alpolitischen Dimensionen eine 
neue Generation von Altenhilfe-
einrichtung entwerfen. Der KDA-
Logik folgend bezeichnen wir die-
se Einrichtungskonzeption als „5. 
Generation“.

Mit ihren umfangreichen 
Dienstleistungen und ihrer brei-
ten Vernetzung mit der Umgebung 
trägt eine Senioreneinrichtung der 
5. Generation wesentlich zu einer 
gelingenden Gemeinschaft bei. 
Ihr Angebot reicht vom selbst-

ständigen Wohnen über Service-
leistungen, Veranstaltungen und 
Gesundheitsvorsorge bis hin zu 
Betreuungs- und Pflegeleistun-
gen. Hinzu kommen Kooperatio-
nen mit erfahrenen Partnern wie 

Ärzten, Apotheken und Kranken-
häusern sowie ein Management, 
das auch ehrenamtlichem Enga-
gement einen großen Stellenwert 
einräumt.  

Das KWA Albstift Aalen, 1995 
eingeweiht, geht auf eine Initiati-
ve Aalener Bürger zurück, die sich 
als Alterssitz ein Haus wünschten, 
das in seinem Angebot weit über 
das eines klassischen Altenhei-
mes hinausgeht. So sind Koopera-
tionen mit anderen Marktteilneh-
mern wie Kliniken, Therapeuten 
bzw. Ärzten oder Verbindungen 
zu Bildungseinrichtungen, Schu-
len und Hochschulen fest im Kon-
zept des Albstift Aalen verankert. 

Handarbeits-, Zeitungs- oder 
Wandergruppen sowie ein umfas-
sendes Kultur- und Ausflugpro-
gramm runden das Angebot des 
Stifts ab. Dies alles ist nicht dem 
Zufall überlassen, sondern in der 

Konzeption und 
der Strategie der 
Einrichtung fest 
verankert. Eine 
über Jahre hervor-
ragende Auslas-
tung sichert auch 
den wirtschaftli-
chen Erfolg der 
Einrichtung.

G l e i c h z e i t i g 
gliedert sich das 
KWA Albstift Aa-
len aktiv in die 

kommunalen Gegebenheiten und 
Strukturen, also in das öffentliche 
Leben, ein und übernimmt die 
Rolle eines Dienstleistungszen-
trums. So stehen nicht nur den 
Bewohnern, sondern auch den 
Angehörigen und in der Nachbar-
schaft lebenden Menschen viel-
seitige Angebote zur Verfügung. 
Diese reichen von stundenweiser 
Betreuung und hauswirtschaftli-
cher Versorgung über die Tagesbe-
treuung bis hin zur vollstationären 
Pflege. Zu den Dienstleistungen 
gehören beispielsweise der Haus-
notruf, ein Mittagessen-Service, 
Krankengymnastik oder die Hilfe 
bei der Hausarbeit. Zum jetzigen 

Zeitpunkt sind außerdem rund 
50 ehrenamtliche Helfer aus dem 
kommunalen Umfeld im Stift tä-
tig. Dieses Dienstleistungs- und 
Serviceangebot und die Kombi-
nation von Maßnahmen wie (Be-
treutem) Wohnen, Notruf, am-
bulanter Pflege, Seniorenurlaub, 
Kurzzeitpflege und medizinisch-
rehabilitativen Leistungen ist ein 
entscheidendes Merkmal für eine 
Senioreneinrichtung der 5. Gene-
ration, wie sie auch im KWA Alb-
stift Aalen gelebt wird. 

Diese 5. Generation hat nichts 
mit der Institution Pflegeheim 
alter Prägung zu tun und nichts 
mit dem „isolierten Heim auf der 
grünen Wiese“. Die alte Tren-
nung zwischen ambulanter Hilfe 
und stationärer Versorgung soll 
konsequent durchbrochen wer-
den. Durch die strategische So-
zialraumorientierung profitieren 
auch die Menschen von der Ein-
richtung, die nicht im Stift leben. 
Das hilft auch bei der Suche nach 
guten Mitarbeitern. Je bekannter 
und vernetzter das Haus, desto 
einfacher ist es auch, Menschen 
für eine Berufstätigkeit zu begeis-
tern.� //
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Die alte Trennung zwischen ambulant und stationär durchbrechen

Inzell. Die Heimaufsicht Traun-
stein schließt das H&R-Senioren-
heim im bayerischen Inzell „auf-
grund gravierender Mängel in der 
Pflege und bei der medizinischen 
Versorgung“ zum 22. August. Das 
bestätigte ein Behördensprecher 
auf Anfrage von CAREkonkret. 
In dem 2007 eröffneten Heim mit 
136 Plätzen habe es regelmäßig 
Anlässe für Überprüfungen gege-
ben. Gründe seien unter anderem 
Beschwerden von Bewohnern, 
Angehörigen, ehemaligem Per-
sonal und Ärzten gewesen. Nach 
mehreren erfolglosen Aufforde-
rungen, die Mängel abzustellen, 
sehe man keine Alternative, so 
die Behörde. Die Betreibergesell-
schaft, die H&R Senioren Heim-
betriebsgesellschaft mbH mit 
Sitz in Berlin, habe eine Frist zur 
Stellungnahme zu den Vorwürfen 
verstreichen lassen. Für CARE-
konkret war die Geschäftsfüh-
rung bis Redaktionsschluss nicht 
zu erreichen.� //

Einrichtung in Inzell

Heim wird  
geschlossen Dresden (ls). In Sachsen hat das 

Kabinett einen Entwurf für das 
„Gesetz zur Regelung der Be-
treuungs- und Wohnqualität im 
Alter, bei Behinderung und Pfle-
gebedürftigkeit“ (SächsBeWoG) 
vorgestellt. Die Landesregierung  
setzt dabei auf Tempo und hat den 
Vorschlag gemacht, auf die erste 
Lesung im Parlament zu verzich-
ten und sofort im Sozialausschuss 
zu beraten, sagte eine Sprecherin 
im Gespräch mit  CAREkonrekt. 
Hintergrund: Die Beratungen um 
eine neues Heimgesetz in Sachsen 
ziehen sich bereits seit dem Jahr 
2008 hin. Da es einen Gegenent-
wurf der Opposition gibt, gilt es 
als unwahrscheinlich, dass ein 
Gesetz noch in diesem Jahr verab-
schiedet wird. Zudem ist unsicher, 
ob die Regierungsfraktionen im 
Landtag den Regierungsentwurf 
mehrheitlich unterstützen.

Der Regierungsentwurf bein-
haltet, dass die zuständigen Be-
hörden stationäre Einrichtungen 
„in der Regel durch unangemelde-
te Überwachungen prüfen.“ MDK 

und Aufsichtsbehörden sollten 
kooperieren und so die Prüfungen 
intensivieren. Außerdem soll der 
Einrichtungsträger verpflichtet 
werden, dem Bewohner Einblicke 
in die ihn betreffenden Aufzeich-
nungen der Pflege-, Hilfe- oder 
Förderplanung zu gewähren.

Abgrenzung zum Betreuten 
Wohnen

Weiterer Schwerpunkt sei eine 
klare Definition des Begriffs der 
stationären Einrichtung. Durch 
diese Definition sei eine klare Ab-
grenzung zu den nicht unter den 
Anwendungsbereich fallenden 
neuen Wohnformen, wie zum 
Beispiel dem betreuten Wohnen, 
möglich. „Die Einführung neuer 
Wohnformen soll damit wesent-
lich erleichtert werden“, sagte 
Sozialministerin Christine Clauß 
(CDU). 

Der Bundesverband privater 
Anbieter sozialer Dienste (bpa)  
unterstützt die Abgrenzung zum 
Betreuten Wohnen. Die Regelung 

akzeptiere, dass der Schutz der 
eigenen Wohnung einen hohen 
verfassungsmäßigen Stellenwert 
besitzt und berücksichtige die 
Autonomie des Einzelnen, jeweils 
bedarfsgerecht und wahlfrei Ver-
träge abschließen zu können.  

Mietern oder Käufern von abge-
schlossenen Wohnungen im Be-
treuten Wohnen werden vertrag-
lich lediglich dazu verpflichtet, 
allgemeine Betreuungsleistungen 
wie Notrufdienste, die Vermittlung 
von Dienst- und Pflegeleistungen 
oder Informationen und Bera-
tungsleistungen von bestimmten 
Anbietern abzunehmen. „Diese 
Konstellation verspricht eine Ge-
genleistung, die den Bedarf der 
Betroffenen in der Praxis in ho-
hem Maße widerspiegelt“, sagte 
Landesvorsitzender Dr. Matthias 
Faensen gegenüber CAREkonkret.

Zu begrüßen sei zudem, dass 
Tages- und Nachtpflege weiterhin 
nicht unter den Geltungsbereich 
des Gesetzes fallen sollen. 

Ambulant betreute Wohnge-
meinschaften indes sollen unter 

das neue Heimgesetz fallen, wenn 
die Pflegebedürftigen strukturell 
von „Dritten“ abhängig sind. Dies 
stößt beim bpa auf Kritik. Es sei 
nicht klar definiert, um wen es sich 
bei „Dritten“ handele. 

Ambulant betreute WGs fallen 
in den Geltungsbereich

Der bpa-Vorschlag, die Definiti-
on auf Leistungserbringer im Sinne 
von SGB XI und XII zu beschrän-
ken, sei von der Landesregierung 
nicht aufgegriffen worden, heißt 
es beim bpa. „Die Schutzrichtung 
des BeWoG soll offensichtlich da-
hin gehen,  dass unter dem Etikett 
‚Alternativer oder Neuer Wohn-
formen‘ ‚verschleierte Heime‘ ent-
stehen“, kritisiert Faensen. Die 
Entwurfsregelung bedeute jedoch 
einen Rückschritt auf dem Weg zu 
individuellen und wohnortnahen 
Versorgungsformen.

Kritisch bewertet der Verband 
zusätzliche Aufzeichnungs- und 
Meldepflichten für die Pflegeein-
richtungen.� //

Entwurf zum Sächsischen Heimgesetz / bpa kritisiert Geltungsbereich 

Sächsisches Heimgesetz wohl nicht mehr in diesem Jahr

„Durch die Sozial-
raumorientierung 

profitieren auch die 
Menschen von der 

Einrichtung, die nicht 
im Stift leben.“

Dr. Stefan Arend
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